
 

 

Information zur Abfallanlieferung aus Privathaushalten 

    Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026 

Abfallart   Gebühr   
Restmüll: 
(gemischter Siedlungsabfall) 

 PKW-Anlieferung: pauschal 
 PKW mit Anhänger, Kleintransporter 

o.ä. nach Verwiegung pro Tonne  
 Gewicht < 200 kg  

29,00 € 
240,00 € 

 
35,00 € 

Sperrmüll:  PKW-Anlieferung: pauschal 
 PKW mit Anhänger, Kleintransporter 

o.ä. nach Verwiegung pro Tonne  
 Gewicht < 200 kg 

29,00 € 
240,00 € 

 
35,00 € 

Bio- und Grünabfall:  PKW-Anlieferung: pauschal 
 PKW-5er-Karte Grüner Spar(s)pass 
 PKW mit Anhänger, Kleintransporter 

o.ä. nach Verwiegung pro Tonne  
 Gewicht < 200 kg 

7,00 € 
25,00 € 

130,00 € 
 

15,00 € 
PKW-Altreifen:  Pro Stück (auch mit Felge) 

Max. 4 Stück pro Anlieferung 
8,00 € 

Altholz A I – AIII:  PKW-Anlieferung: pauschal 
 PKW mit Anhänger, Kleintransporter 

o.ä. nach Verwiegung pro Tonne  
 Gewicht < 200 kg 

15,00 € 
145,00 € 

 
15,00 € 

Altholz A IV:   PKW-Anlieferung: pauschal 
 PKW mit Anhänger, Kleintransporter 

o.ä. nach Verwiegung pro Tonne  
 Gewicht < 200 kg 

25,00 € 
155,00 € 

 
25,00 € 

Bauschutt:  PKW-Anlieferung: pauschal 
 PKW mit Anhänger, Kleintransporter 

o.ä. nach Verwiegung pro Tonne  
 Gewicht < 200 kg 

10,00 € 
70,00 € 

 
13,00 € 

Flachglas:   PKW-Anlieferung: pauschal 
 PKW mit Anhänger, Kleintransporter 

o.ä. nach Verwiegung pro Tonne  
 Gewicht < 200 kg 

10,00 € 
100,00 € 

 
10,00 € 

Asbestabfall:  PKW-Anlieferung: pauschal 
 

68,00 € 

Mineralfaserabfall:   PKW-Anlieferung: pauschal 
 

30,00 € 

 
Elektrogeräte, Kühlgeräte, Metallschrott, Papier, Pappe, Kartonagen, 
Verpackungsstyropor, Problemabfall, Kunststoff (ausschließlich 
Hartkunststoffe)  

 

kostenlos 

 Achtung: Gasflaschen und Gasdruckpatronen können nicht mehr kostenlos angenommen 
werden. 



Fahrzeuge, die als PKW angemeldet sind und deren maximale Zuladung (zulässiges 
Gesamtgewicht abzüglich Leergewicht) nach der Zulassungsbescheinigung 800 kg 
überschreitet, werden generell gewogen. Die Höhe der Entsorgungsgebühr errechnet 
sich ausschließlich nach dem Gewicht soweit die Abfallmenge von 200 kg überschritten 
wird. Anlieferungen mit einem geringeren Gewicht werden mit der jeweiligen Pauschale 
direkt am Wertstoffzentrum abgerechnet.  
 
Alle Pauschalgebühren für PKW-Anlieferungen und Anlieferungen < 200 kg und die 
PKW-5er-Karte „Grüner Spar(s)pass“ werden bei Anlieferung vor Ort bezahlt (bar oder 
mit EC-Karte). Für die Anlieferungen > 200 kg erhalten Sie nachträglich einen 
Gebührenbescheid vom Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Gebühren gelten für die 
Wertstoffzentren des Ennepe-Ruhr-Kreises in Witten - Bebbelsdorf 73 - und Gevelsberg 
- Hundeicker Straße 24-26.  
 
Die Öffnungszeiten des Wertstoffzentrums Gevelsberg für Privatanlieferungen sind:  

Mo - Mi von 10.00 Uhr - 16.30 Uhr  
Do. - Fr. von 10.00 Uhr - 17.30 Uhr Sa von 09.00 Uhr - 13.00 Uhr  
 

Die Öffnungszeiten des Wertstoffzentrums Witten für Privatanlieferungen sind:  
Mo - Mi von 10.00 Uhr - 16.30 Uhr  
Do. - Fr. von 10.00 Uhr - 17.30 Uhr  
Sa von 09.00 Uhr - 13.00 Uhr  
 

Bei Fragen zur Abfallentsorgung stehen Alina Kempa und Claudia Tönsmann unter  
(0 23 36) 93 2679 oder (0 23 36) 93 2492 bei der Kreisverwaltung zur Verfügung. 


